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Die Einwohnergemeindeversammlung von Lausen, gestützt auf § 47 des Ge-
setzes über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden vom 
28. Mai 1970 (Gemeindegesetz), beschliesst: 
 
 
 

A. Grundsatz 
 
Die in diesem Anhang II geregelten Ansätze basieren auf dem Stand des 
Teuerungsausgleichs, wie er vom Landrat des Kantons Basel-Landschaft für 
das Staatspersonal per 01. Januar 2014 beschlossen wurde. 
 
 
A.1 Die Mitglieder der gemäss Gemeindeordnung festgelegten oder vom 

Gemeinderat eingesetzten Kommissionen beziehen eine einfache Ent-
schädigung pro Sitzungs- bzw. Arbeitsstunde. Für das Präsidium be-
steht der Anspruch auf das doppelte Sitzungsgeld. 

 
A.2 Die Entschädigung pro Sitzungs- bzw. Arbeitsstunde beträgt Fr. 36.90. 

Die Protokollführerinnen und Protokollführer erhalten eine Entschädi-
gung von Fr. 73.80 pro Protokoll. 

 
A.3 Behörden, Kommissionen und übrige Funktionäre, deren Tätigkeit resp. 

Aufgabengebiet in einem Pflichtenheft und/oder einer Geschäftsord-
nung geregelt ist, erhalten für Ihre Aufwendungen ein Grund-
Jahresgehalt bzw. eine Grund-Entschädigung. Für die Führung des 
Präsidiums entfällt in diesem Falle der Anspruch auf das doppelte Sit-
zungsgeld gemäss Ziffer A.1. 

 
A.4 Werden Chargen, deren Ausübung mit einem Grundjahresgehalt abge-

golten wird, auf mehrere Mitglieder aufgeteilt, entscheidet die entspre-
chende Behörde oder Kommission über die Aufteilung im Rahmen des 
Reglementsbetrages. Bei Uneinigkeiten entscheidet der Gemeinderat 
abschliessend. 

 
A.5 Die Entschädigung von Inhaberinnen und Inhabern von Nebenämtern 

werden vom Gemeinderat im Rahmen der Vollzugsverordnung gere-
gelt. 

 
A.6 Die teuerungsbedingte Anpassung der Entschädigungen erfolgt in An-

lehnung an die für das Staatspersonal geltenden Beschlüsse. 
 

A.7 Die Sitzungsgelder und Entschädigungen sowie der Feuerwehrsold 
werden einmal jährlich am Jahresende ausbezahlt. 
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B. Entschädigung des Gemeinderates und weiterer Behörden 
 
 

B.1 Gemeinderat 
 

Die Mitglieder des Gemeinderates beziehen als Jahresentschädigung: 
 

 Präsident/Präsidentin Fr.19'539.55 Grundgehalt 
  Fr.24'424.45 Zuschlag für Präsidium 

 Vizepräsident/Vizepräsidentin Fr.19'539.55 Grundgehalt 
  Fr. 2'442.45 Zuschlag für Vizepräsidium 

 Gemeinderat/Gemeinderätin Fr.19'539.55 
 

1 Dieses Grund-Jahresgehalt beinhaltet die ordentlichen, wöchentlichen 
Gemeinderatssitzungen inklusive das damit verbundene Aktenstudium. 
Alle übrigen mit dem Fixum verbundenen Aufgaben regelt die Ge-
schäftsordnung des Gemeinderates. Für alle übrigen Sitzungen wird 
den Mitgliedern des Gemeinderates ein einfaches Sitzungsgeld ausbe-
zahlt. 

 
2 Die Auszahlung der Entschädigungen erfolgt monatlich. 

 
 

B.2 Schulrat für Kindergarten und Primarschule 
 

1 Folgende Mitglieder des Schulrates beziehen nebst dem ordentlichen 
Sitzungsgeld als Jahresentschädigung: 

 

Präsident/Präsidentin Fr. 5'508.50 
Aktuar/Aktuarin Fr. 3'689.65 

 
2 Die übrigen Mitglieder beziehen das ordentliche Sitzungsgeld. 

 
 

B.3 Sozialhilfebehörde 
 

1 Folgendes Mitglied der Sozialhilfebehörde beziehen nebst dem or-
dentlichen Sitzungsgeld als Jahresentschädigung: 

 

Präsident/Präsidentin Fr. 5'508.50 
 

2 Die übrigen Mitglieder der Sozialhilfebehörde beziehen das ordentliche 
Sitzungsgeld. 

 
3 Klientengespräche werden separat nach Sitzungsgeldansatz entschä-

digt. 
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B.4 Entschädigung des Wahlbüros 
 

Die Mitglieder des Wahlbüros erhalten ein einfaches Sitzungsgeld. Für 
Einsatz an Sonntagen wird ein Zuschlag von Fr. 12.45 pro Einsatzstun-
de gewährt.  

 
 

B.5 Taggelder für Behördenmitglieder 
 

Für die Teilnahme von Behördenmitgliedern an Tagungen, Besichti-
gungen etc. werden vergütet: 
pro Tag  (8 Std.)  pauschal Fr. 220.40 
pro Halbtag (4 Std.)  pauschal Fr. 110.20 

 

Die Behörde hat die Teilnahme eines Mitgliedes zu beschliessen. 
 
Die Entschädigung wird nur ausbezahlt, sofern in dieser Zeit seitens 
des Arbeitgebers kein Lohn ausbezahlt oder ein Ferientag an-
gerechnet wird. Der Erwerbsausfall ist durch den Arbeitgeber be-
stätigen zu lassen. 

 
 

B.6 Weitere Entschädigungen 
 

Weitere Entschädigungen, wie Reisespesen, Fahrt-Entschädigungen 

etc. regelt der Gemeinderat in der Vollzugsverordnung zum Personal-

reglement. 

 
 
 

C. Entschädigung der Feuerwehr 
 
 

C.1 Jährliche Pauschalen 
 

Folgende jährlichen Entschädigungen werden den Angehörigen der 
Feuerwehr ausgerichtet: 

 
Kommandant/Kommandantin Fr. 3'299.90 
Kommandant-Stellvertreter/-Stellvertreterin Fr. 2'208.60 
Offiziere Fr. 1'221.25 
Fourier Fr. 1'481.10 
Feldweibel Fr. 1'221.25 
Motorfahrzeugwart/-wartin Fr. 732.70 
Motorspritzenwart/-wartin Fr. 493.70 
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C.2 Sold 
 

Im Weiteren gelten folgende Soldansätze für die persönliche Dienstleis-
tung: 
 
Offiziere / Unteroffiziere Fr. 23.40 / Std. 
Mannschaft Fr. 19.75 / Std. 

 
 

C.3 Entschädigung während Ernstfalleinsätzen 
 

Beim Einsatz in Ernstfällen, inkl. Wachtdienst und Räumungsarbeiten 
wird generell eine Entschädigung von Fr. 36.90 / Std. ausgerichtet und 
gilt als Sold. 
 
Bei Alarmeinsätzen zwischen 22.00 und 06.00 Uhr sowie an Sonn- und 
Feiertagen wird für die erste Einsatzstunde die doppelte Entschädigung 
ausbezahlt.  

 
 

C.4 Taggelder für Feuerwehrangehörige 
 

Für die Teilnahme an Feuerwehrkursen wird den Feuerwehrangehöri-

gen im Sinne einer Erwerbsersatzentschädigung ein Taggeld wie folgt 

ausbezahlt: 
 

montags - freitags pro Tag (8 Std.) Fr. 220.40 
montags - freitags pro Halbtag (4 Std.) Fr. 110.20 
samstags  ganzer Tag Fr.   86.30 

 
 

 

Beschlossen an der Einwohnergemeindeversammlung vom 20. Dezember 
2006. 
 
 

 Der Gemeindepräsident Der Gemeindeverwalter 
 Ernst Dill Thomas von Arx 
 

Änderungen von : 

- A (Grundsatz), A.8., B.3., B.5., C., D.1. durch die Einwohnergemeindeversammlung 

vom 03. Dezember 2014 (bisheriger A.7., C.5. und D wurden gestrichen) 

 
 


